
Materialdatenmanagement 
in der Schifffahrt
KONFERENZ Im Rahmen der diesjährigen „Ship Recycling Conference“ in London haben sich 
Vertreter der Schifffahrtsindustrie mit dem Thema „Materialdatenmanagement bei Schiffen“ 
beschäftigt. Ein Schwerpunkt war dabei unter anderem die Dokumentation von Schadstoffen 
beispielsweise im Rahmen des sogenannten IHM (Inventory of Hazardous Materials)-Dokuments.

Stefan Nieser

Vertreter der Schifffahrtsindustrie 
haben sich bei der diesjährigen 
„Ship Recycling Conference“ in 

London mit dem Thema „Materialdaten-
management bei Schiffen“ beschäftigt. 
Die tec4U-Ingenieurgesellschaft mbH 
aus Saarbrücken, ein Anbieter für anfor-
derungskonforme Produktgestaltung mit 
Fokus auf der Umsetzung von materialbe-
zogenen Gesetzen und Vorschriften, war 
einer der Vortragenden.
Die Grundlage der gesetzlichen Anforde-
rungen im Themengebiet Materialdaten-
management bildet die „International Con-
vention for the Safe and Environmentally 
Sound Recycling of Ships“. Diese D irektive 
wurde im Mai 2009 von der IMO (Interna-
tional Maritime Organisation) verabschie-
det und wird in den kommenden Jahren 
in vollem Umfang in Kraft treten. Die so-
genannte „Hong Kong Convention“ sieht 
vor, dass sich an Bord eines Schiffes ein Do-
kument (Inventory of Hazardous Materials 
– IHM) befi ndet, das bestimmte Schad-
stoffe an Bord dokumentiert. Dabei wird 
für neue Schiffe die vollständige Erfassung 
von 13 Schadstoffgruppen via Material-
deklarationen (Material Declaration – MD) 
gefordert. Die Materialdeklaration ist zu-
dem durch die rechtlich relevante Konfor-
mitätserklärung (Suppliers Declaration of 
Conformity - SDoC) zu begleiten. Bei exi-
stierenden Schiffen wurde die Erfassung 
auf mindestens vier Schadstoffgruppen 
reduziert. Um ein IHM überhaupt anfer-
tigen zu können, bedarf es massiver Vor-
arbeit und Datenrecherche. Zur Schaffung 
der Grundlagen müssen alle geforderten 
Materialdaten vorliegen. Auch muss das 
IHM der Forderung nach Aktualität gerecht 
werden. Es genügt nicht, eine Momentauf-
nahme der Schadstoffe im IHM zu doku-
mentieren. Die Einträge müssen über den 
kompletten Nutzungszyklus des Schiffes 
hinweg gepfl egt und aktuell gehalten wer-
den. Erstellungsprozesse für das IHM sowie 
Art und Format der Materialdeklaration 
und der SDoC werden in der Resolution 
MEPC.179(95) („Guideline for the „De-

velopment of the Inventory of Hazardous 
Materials“) beschrieben. Es wird in Zukunft 
die Aufgabe der Hersteller und Lieferanten 
sein, die Informationen dem Schiffseig-
ner zur Verfügung zu stellen, damit die 
IHM-Erstellung und -Pfl ege erfolgen kann. 
Generell ist bereits heute ein drastischer 
Bedarfsanstieg zu beobachten, da sich ver-
mehrt Schiffseigner um die Einhaltung der 
zukünftigen Vorgaben bemühen.

Schiffsrecycling
Auch weitere Gremien befassen sich zurzeit 
mit dem überaus präsenten Thema des Mate-
rialdatenmanagements im Zusammenhang 
mit dem Schiffsrecycling. So befi ndet sich die 
Richtlinie ISO/DPAS 30005 (Ship Recycling 
Management Systems) in der Entwicklung. 
Innerhalb der bereits existierenden Richtli-
nien ISO 30000, ISO 30002 und ISO 30003 
für den Bereich Schiffsrecycling fi ndet das 
Thema des Materialdatenmanagements 
ebenfalls detaillierte Beachtung. Bereits 2004 
hatte die IMO mit der Resolution „Guide-
lines on Ship Recycling“ und dem Doku-
ment „Guidelines for the Development of 
the Ship Recycling plan“ die ersten Schritte 
in Richtung Stoffdeklaration gemacht.

Diese Forderung wird durch die Europä-
ische Verordnung REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) weiter gestützt. Neben Fra-
gestellungen wie der Sicherung der Liefer-
fähigkeit ergibt sich die dringende Notwen-
digkeit der Produktbeobachtung bezüglich 
der Inhaltstoffe. Dieses Gesetz beinhaltet 
die Kommunikationspfl icht besonders be-
sorgniserregender Stoffe. Die sogenannten 
SVHC (Substances of Very High Concern) 
werden in einer Liste zusammengefasst, die 
fortwährend zentral aktualisiert und ergänzt 
wird. Somit ergibt sich die Verpfl ichtung 
der Abfrage der Sublieferanten bezüglich 
dieser Stoffe und auch der Verwendungs-
zwecke, um selbst seiner Auskunftspfl icht 
nachkommen zu können. Die Forderung 
nach Materialdatenmanagement leitet sich 
des Weiteren aus den Anforderungen der 
EU-Richtlinie RoHS (Restriction of Ha-
zardous Substances) ab. Diese europäische 
Vorgabe richtet sich an elektronische und 
elektrische Baugruppen, wobei eine Ne-
gativdeklaration von bestimmten Stoffen 
gefordert wird. Die Konformität mit RoHS 
sollte ein Bestandteil der SDoC sein, die 
ebenfalls für das IHM gefordert wird.

Entwicklung der IMO Guidelines und EU-Gesetzgebung
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Einführung von Schadstofflisten 
in der Handelsschifffahrt
STATUS QUO  Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation IMO hat 2009 die Direktive 
„International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships“, die unter 
anderem ein Mittführen einer sogenannten Schadstoffliste an Bord von Schiffen vorschreibt, 
verabschiedet. Der Beitrag informiert über den Status Quo in der Umsetzung und die noch 
erforderlichen Maßnahmen.

Stefan Nieser

Im Mai 2009 ist das IMO-Abkommen 
„Sicheres und umweltgerechtes Re-
cycling von Schiffen“ (Hong Kong 

Convention), das beim Recycling von 
Schiffen potenziell gefährliche Arbeits-
bedingungen vermeiden und gleichzei-
tig den Schutz der Umwelt sicherstellen 
soll, beschlossen worden (Abb. 1). Für 
Neubauten sowie für die bereits fahren-
de Flotte mit einer Bruttoraumzahl von 
über 500 BRZ schreibt das Abkommen 
die Mitführung einer zertifizierten Schad-
stoffliste (Inventory of Hazardous Mate-
rials, IHM) vor, in der alle vorhandenen 
Gefahrstoffe aufgeführt sind. Weltweit 
werden etwa 50 000 Schiffe eine solche 
Liste nach Inkrafttreten des Abkommens 
vorweisen müssen. Das Abkommen tritt 
in Kraft 24 Monate, nachdem 15 Staa-
ten, die rund 40 Prozent der weltweiten 
Handelsflotte (bezogen auf die BRZ) re-
präsentieren, diesem beigetreten sind. 
Darüber hinaus darf das jährliche Schiffs-
recyclingvolumen dieser Staaten in den 
vorangegangen zehn Jahren nicht weni-
ger als drei Prozent ihrer kombinierten 
Handelsschifffahrt-Tonnage darstellen 
[1]. Die Ratifizierung des Abkommens 
läuft zurzeit. Bisher ist ein Land mit ei-
nem Anteil von 1,5 Prozent an der welt-
weiten Handelsflotte beigetreten. 
Zur Erstellung dieser Schadstoffliste sind 
umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen 
notwendig, die sowohl die internen Un-
ternehmensprozesse als auch Verträge und 
Kommunikationswege innerhalb der Lie-
ferantenkette betreffen.
Mit der IMO-Resolution MEPC.197(62) 
wurde ein wichtiger Leitfaden erarbeitet, 
aus dem hervorgeht, welche Datenformate 
benutzt werden sollen und wie der Pro-
zess der Datensammlung und Auswertung 
beschaffen sein soll. Die Datensammlung 
soll über die gesamte Zuliefererkette erfol-
gen, wobei jetzt schon davon auszugehen 
ist, dass es noch erheblichen Aufwand im 
Bereich der Standardisierung von (Werk-) 
Stoffkatalogen geben wird.

Des Weiteren wurde über die Leitlinien für 
die Überwachung und Zertifizierung von 
Schiffen unter der Hong Kong Conventi-
on durch den Beschluss MEPC.222 (64) 
und die Richtlinien für die Inspektion von 
Schiffen unter der Hong Kong Convention, 
durch Beschlussfassung MEPC.223 (64,) 
der Umsetzungsrahmen für die Überwa-
chung der Vorgaben geschaffen.

Wirtschaft fordert weltweit einheit-
liche Vorgaben
Gesetzliche Vorgaben können gerade im 
Bereich der Schifffahrt nur global ausgerich-
tet sein. Die deutsche Schifffahrtsindustrie 
hat mit intensiver Aufklärungsarbeit deut-
lich gemacht, dass eine vermeintliche Vor-
reiterrolle der Europäischen Union nicht 
dazu führen darf, internationales Recht 
auszuhebeln. Der Umweltausschuss des 
EU-Parlaments sollte sich eher dafür stark-

machen, dass alle EU-Mitgliedsstaaten die 
mühsam ausgehandelte Hongkong-Kon-
vention ratifizieren, statt über zusätzliche 
Hafengebühren neue Abwrackwerften in 
Europa finanzieren zu wollen.
Gleichzeitig möchte die deutsche Schiff-
fahrtsindustrie aber auch den technolo-
gischen Vorsprung der deutschen Werften 
beibehalten beziehungsweise weiter aus-
bauen. Da das Schiffsrecycling wie auch 
das geforderte IHM immer mehr zum 
wirtschaftlichen Faktor wird (Verkaufsar-
gument bei Reedern bzgl. Vorgabenkon-
formität und Schiffsrestwert am Ende der 
Nutzung), gilt es hier, im Vorgriff auf die 
globale Umsetzung entsprechende Vorbe-
reitungen zu treffen.
Die deutschen Reeder, die die drittgröß-
te Handelsflotte der Welt repräsentieren, 
haben über den Verband Deutscher Ree-
der (VDR) und seinen internationalen 

Abb. 1: Vorgaben im Schiffbau
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Vertreter der Schifffahrtsindustrie 
haben sich bei der diesjährigen 
„Ship Recycling Conference“ in 

London mit dem Thema „Materialdaten-
management bei Schiffen“ beschäftigt. 
Die tec4U-Ingenieurgesellschaft mbH 
aus Saarbrücken, ein Anbieter für anfor-
derungskonforme Produktgestaltung mit 
Fokus auf der Umsetzung von materialbe-
zogenen Gesetzen und Vorschriften, war 
einer der Vortragenden.
Die Grundlage der gesetzlichen Anforde-
rungen im Themengebiet Materialdaten-
management bildet die „International Con-
vention for the Safe and Environmentally 
Sound Recycling of Ships“. Diese D irektive 
wurde im Mai 2009 von der IMO (Interna-
tional Maritime Organisation) verabschie-
det und wird in den kommenden Jahren 
in vollem Umfang in Kraft treten. Die so-
genannte „Hong Kong Convention“ sieht 
vor, dass sich an Bord eines Schiffes ein Do-
kument (Inventory of Hazardous Materials 
– IHM) befi ndet, das bestimmte Schad-
stoffe an Bord dokumentiert. Dabei wird 
für neue Schiffe die vollständige Erfassung 
von 13 Schadstoffgruppen via Material-
deklarationen (Material Declaration – MD) 
gefordert. Die Materialdeklaration ist zu-
dem durch die rechtlich relevante Konfor-
mitätserklärung (Suppliers Declaration of 
Conformity - SDoC) zu begleiten. Bei exi-
stierenden Schiffen wurde die Erfassung 
auf mindestens vier Schadstoffgruppen 
reduziert. Um ein IHM überhaupt anfer-
tigen zu können, bedarf es massiver Vor-
arbeit und Datenrecherche. Zur Schaffung 
der Grundlagen müssen alle geforderten 
Materialdaten vorliegen. Auch muss das 
IHM der Forderung nach Aktualität gerecht 
werden. Es genügt nicht, eine Momentauf-
nahme der Schadstoffe im IHM zu doku-
mentieren. Die Einträge müssen über den 
kompletten Nutzungszyklus des Schiffes 
hinweg gepfl egt und aktuell gehalten wer-
den. Erstellungsprozesse für das IHM sowie 
Art und Format der Materialdeklaration 
und der SDoC werden in der Resolution 
MEPC.179(95) („Guideline for the „De-

velopment of the Inventory of Hazardous 
Materials“) beschrieben. Es wird in Zukunft 
die Aufgabe der Hersteller und Lieferanten 
sein, die Informationen dem Schiffseig-
ner zur Verfügung zu stellen, damit die 
IHM-Erstellung und -Pfl ege erfolgen kann. 
Generell ist bereits heute ein drastischer 
Bedarfsanstieg zu beobachten, da sich ver-
mehrt Schiffseigner um die Einhaltung der 
zukünftigen Vorgaben bemühen.

Schiffsrecycling
Auch weitere Gremien befassen sich zurzeit 
mit dem überaus präsenten Thema des Mate-
rialdatenmanagements im Zusammenhang 
mit dem Schiffsrecycling. So befi ndet sich die 
Richtlinie ISO/DPAS 30005 (Ship Recycling 
Management Systems) in der Entwicklung. 
Innerhalb der bereits existierenden Richtli-
nien ISO 30000, ISO 30002 und ISO 30003 
für den Bereich Schiffsrecycling fi ndet das 
Thema des Materialdatenmanagements 
ebenfalls detaillierte Beachtung. Bereits 2004 
hatte die IMO mit der Resolution „Guide-
lines on Ship Recycling“ und dem Doku-
ment „Guidelines for the Development of 
the Ship Recycling plan“ die ersten Schritte 
in Richtung Stoffdeklaration gemacht.

Diese Forderung wird durch die Europä-
ische Verordnung REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) weiter gestützt. Neben Fra-
gestellungen wie der Sicherung der Liefer-
fähigkeit ergibt sich die dringende Notwen-
digkeit der Produktbeobachtung bezüglich 
der Inhaltstoffe. Dieses Gesetz beinhaltet 
die Kommunikationspfl icht besonders be-
sorgniserregender Stoffe. Die sogenannten 
SVHC (Substances of Very High Concern) 
werden in einer Liste zusammengefasst, die 
fortwährend zentral aktualisiert und ergänzt 
wird. Somit ergibt sich die Verpfl ichtung 
der Abfrage der Sublieferanten bezüglich 
dieser Stoffe und auch der Verwendungs-
zwecke, um selbst seiner Auskunftspfl icht 
nachkommen zu können. Die Forderung 
nach Materialdatenmanagement leitet sich 
des Weiteren aus den Anforderungen der 
EU-Richtlinie RoHS (Restriction of Ha-
zardous Substances) ab. Diese europäische 
Vorgabe richtet sich an elektronische und 
elektrische Baugruppen, wobei eine Ne-
gativdeklaration von bestimmten Stoffen 
gefordert wird. Die Konformität mit RoHS 
sollte ein Bestandteil der SDoC sein, die 
ebenfalls für das IHM gefordert wird.

Entwicklung der IMO Guidelines und EU-Gesetzgebung
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Dachverband International Chamber of 
Shipping (ICS) in Zusammenarbeit mit 
den anderen internationalen Schifffahrts-
verbänden im Oktober 2009 Leitlinien an 
Reedereien für ein umweltfreundliches Re-
cycling von Schiffen erarbeitet. Laut VDR-
Mitteilung vom vergangenen Oktober 
haben sich somit internationale Reeder-
verbände bis zur Ratifizierung des Abkom-
mens auf Übergangsmaßnahmen verstän-
digt. Diese werden bereits heute von vielen 
Schiffen umgesetzt. Den Angaben zufolge 
gehören dazu insbesondere Hinweise zur 
vorzeitigen Erstellung von Schadstofflisten 
und zur Auswahl von Recycling-Werften.
Es ist nun an den Reedern, das von ihnen 
über diese Leitlinien geforderte Schad-
stoffmanagement auch entsprechend zu 
honorieren, um dem Anspruch der deut-
schen Schifffahrtindustrie bezüglich ihres 
Landesimage als drittgrößte Handelsschiff-
fahrtsnation gerecht zu werden. Ohne eine 
weltweite Regelung und ordnungspoliti-
sche Sanktionen entscheidet ausschließ-
lich der Kunde/Reeder wie „grün“ unsere 
Schiffe wirklich sind. 

Status der operativen Umsetzung
Als eines der ersten Unternehmen hat 
die Klassifikationsgesellschaft Germani-

scher Lloyd dieses Thema aufgenommen 
und einen „Green Passport“ als Zertifikat 
zum regelkonformen Handeln gemäß der 
Hong Kong Convention angeboten. Die 
Motivation besteht unter anderem darin, 
dass Häfen von einlaufenden Schiffen, 
unabhängig von deren Flagge, ein zerti-
fiziertes IHM verlangen können. Sollten 
Schadstoffuntersuchungen positiv ausfal-
len, kann das Schiff als nicht „inspizier-
bar“ eingestuft und entweder festgehal-
ten, oder ein Verbot zum Befahren der 
Landesgewässer ausgesprochen werden. 
Hieraus resultieren erhebliche wirtschaft-
liche Nachteile.
Trotz dieser Nachteile nähern sich die ein-
zelnen Unternehmen nur zögerlich dem 
IHM. Oftmals liegt dies an dem fehlenden 
„Leidensdruck“, der die erforderlichen, 
prozessseitigen Umsetzungen wie auch die 
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen 
stark verzögert. 
Schaut man tiefer in die Unternehmen 
hinein, findet man oft die gleichen Ver-
besserungspotenziale. Eine der größten 
Schwachstellen liegt hierbei im Einkaufs-
prozess, der in den rechtsverbindlichen 
Dokumenten zum Lieferanten in den sel-
tensten Fällen die Kommunikation von 
Materialdaten oder die Einhaltung von 

speziellen Materialvorgaben fordert. Wer-
den die Materialdaten nunmehr beim Lie-
feranten recherchiert, so wird sehr schnell 
auf diese Verträge verwiesen und der Lie-
ferant erklärt sich nur zur Datenbereitstel-
lung bereit, wenn die anfallenden Kosten 
vom Kunden ersetzt werden. In der Praxis 
hat sich in diesem Zusammenhang be-
währt, die Anforderungen, die aus mate-
rialspezifischen Vorgaben resultieren, in 
einer Hausnorm abzubilden und über die 
Einkaufsbedingungen sowie über die Bau-
teillastenheftvorgaben zum Lieferanten 
verbindlich festzuschreiben. 
Das Wissen, das zur Erstellung einer ent-
sprechenden Hausnorm benötigt wird, ist 
in vielen Unternehmen in den Normenstel-
len und in den Kundenanforderungen be-
reits beschrieben. In den seltensten Fällen 
liegt dieses Wissen allerdings zusammen-
gefasst in Form von Anforderungsrichtlini-
en vor. Auch die Produktentwicklung hat 
vielfach keine Kenntnis über die genauen 
Material Compliance-Anforderungen, die 
sich aus der internationalen Gesetzgebung 
ergeben (Abb. 2). Mit dem gleichen Selbst-
verständnis, wie der Entwickler die Materi-
aleigenschaften bezüglich der technischen 
Funktionalität des Produktes beobachtet, 
werden diese Vorgaben mit Nichtbe-
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management bildet die „International Con-
vention for the Safe and Environmentally 
Sound Recycling of Ships“. Diese D irektive 
wurde im Mai 2009 von der IMO (Interna-
tional Maritime Organisation) verabschie-
det und wird in den kommenden Jahren 
in vollem Umfang in Kraft treten. Die so-
genannte „Hong Kong Convention“ sieht 
vor, dass sich an Bord eines Schiffes ein Do-
kument (Inventory of Hazardous Materials 
– IHM) befi ndet, das bestimmte Schad-
stoffe an Bord dokumentiert. Dabei wird 
für neue Schiffe die vollständige Erfassung 
von 13 Schadstoffgruppen via Material-
deklarationen (Material Declaration – MD) 
gefordert. Die Materialdeklaration ist zu-
dem durch die rechtlich relevante Konfor-
mitätserklärung (Suppliers Declaration of 
Conformity - SDoC) zu begleiten. Bei exi-
stierenden Schiffen wurde die Erfassung 
auf mindestens vier Schadstoffgruppen 
reduziert. Um ein IHM überhaupt anfer-
tigen zu können, bedarf es massiver Vor-
arbeit und Datenrecherche. Zur Schaffung 
der Grundlagen müssen alle geforderten 
Materialdaten vorliegen. Auch muss das 
IHM der Forderung nach Aktualität gerecht 
werden. Es genügt nicht, eine Momentauf-
nahme der Schadstoffe im IHM zu doku-
mentieren. Die Einträge müssen über den 
kompletten Nutzungszyklus des Schiffes 
hinweg gepfl egt und aktuell gehalten wer-
den. Erstellungsprozesse für das IHM sowie 
Art und Format der Materialdeklaration 
und der SDoC werden in der Resolution 
MEPC.179(95) („Guideline for the „De-

velopment of the Inventory of Hazardous 
Materials“) beschrieben. Es wird in Zukunft 
die Aufgabe der Hersteller und Lieferanten 
sein, die Informationen dem Schiffseig-
ner zur Verfügung zu stellen, damit die 
IHM-Erstellung und -Pfl ege erfolgen kann. 
Generell ist bereits heute ein drastischer 
Bedarfsanstieg zu beobachten, da sich ver-
mehrt Schiffseigner um die Einhaltung der 
zukünftigen Vorgaben bemühen.

Schiffsrecycling
Auch weitere Gremien befassen sich zurzeit 
mit dem überaus präsenten Thema des Mate-
rialdatenmanagements im Zusammenhang 
mit dem Schiffsrecycling. So befi ndet sich die 
Richtlinie ISO/DPAS 30005 (Ship Recycling 
Management Systems) in der Entwicklung. 
Innerhalb der bereits existierenden Richtli-
nien ISO 30000, ISO 30002 und ISO 30003 
für den Bereich Schiffsrecycling fi ndet das 
Thema des Materialdatenmanagements 
ebenfalls detaillierte Beachtung. Bereits 2004 
hatte die IMO mit der Resolution „Guide-
lines on Ship Recycling“ und dem Doku-
ment „Guidelines for the Development of 
the Ship Recycling plan“ die ersten Schritte 
in Richtung Stoffdeklaration gemacht.

Diese Forderung wird durch die Europä-
ische Verordnung REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals) weiter gestützt. Neben Fra-
gestellungen wie der Sicherung der Liefer-
fähigkeit ergibt sich die dringende Notwen-
digkeit der Produktbeobachtung bezüglich 
der Inhaltstoffe. Dieses Gesetz beinhaltet 
die Kommunikationspfl icht besonders be-
sorgniserregender Stoffe. Die sogenannten 
SVHC (Substances of Very High Concern) 
werden in einer Liste zusammengefasst, die 
fortwährend zentral aktualisiert und ergänzt 
wird. Somit ergibt sich die Verpfl ichtung 
der Abfrage der Sublieferanten bezüglich 
dieser Stoffe und auch der Verwendungs-
zwecke, um selbst seiner Auskunftspfl icht 
nachkommen zu können. Die Forderung 
nach Materialdatenmanagement leitet sich 
des Weiteren aus den Anforderungen der 
EU-Richtlinie RoHS (Restriction of Ha-
zardous Substances) ab. Diese europäische 
Vorgabe richtet sich an elektronische und 
elektrische Baugruppen, wobei eine Ne-
gativdeklaration von bestimmten Stoffen 
gefordert wird. Die Konformität mit RoHS 
sollte ein Bestandteil der SDoC sein, die 
ebenfalls für das IHM gefordert wird.

Entwicklung der IMO Guidelines und EU-Gesetzgebung
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REACH

EU Strategie,
Abwracken von Schiffen
•	Besichtigung	und	 
Zertifizierung	bzgl.	 
Bestandsverzeichnis	 
von	Gefahrstoffen
•	Informationsübermitt-
lungspflicht
•	Gefährliche	Stoffe	
	 entnehmen
•	Zulassung	von	
	 Schiffsrecyclinganlagen

1997 2003 2004 2006 2008 2015

Schiffe,	die
zum	Abwracken

bestimmt	sind,	sind
(gefährlicher)	Abfall

IMO	Guidelines	for
development	of	the
Ship	Recycling	Plan

Resolution	A962(23)
IMO	Guidelines	on
Ship	recycling

Abfallverbringungs-
verordnung	über-
nimmt	Basler	Verbot

achtung gestraft. In den meisten Fällen 
eine Folge aus Unkenntnis der Vorgaben 
sowie Fehlen von geeigneten Tools und 
Prozessen, die die Mitarbeiter dabei unter-
stützten, die notwendigen Materialdaten 
zu recherchieren und zu prüfen.
Ein weiterer kritischer Punkt ist der Zeit-
punkt der Materialdatenanfrage beim Lie-
feranten. Wird dieser Zeitpunkt zu früh 
angesetzt, stehen die Materialien noch 
nicht fest oder es wird noch mit mehre-
ren Varianten gearbeitet. Zu spät ange-
fragt, können eventuell vom Lieferanten 
oder selbst verwendete verbotene oder re-
glementierte Substanzen nicht mehr oder 
nur unter horrenden Kosten substituiert 
werden. Gleichwohl wie substituiert wird, 
in jedem Fall führen Materialsubstitutio-
nen kurz vor Produktionsbeginn (SOP/
Start of Production) zu einem unkalku-
lierbarem Qualitäts- und Produktrisiko. 
Ein Problem im Prozess liegt auch vor, 
wenn Materialinformationen bereits im 
Unternehmen vorliegen, aber nicht kon-
solidiert und nicht in Bezug auf Vorgaben 
abgeprüft werden.

Vorgabenumsetzung
Der erste Schritt ist die Erstellung und In-
tegration eines Prozesses zur Materialda-
tenkommunikation. Dieser beginnt mit 
einer Statusanalyse, in der unter anderem 
folgende Prozesse und Dokumente unter-
sucht werden:

Informationsmanagement,  
Lieferantenverträge / AGB,  
Produktbeschaffung,  
Lieferantenmanagement,  

Qualitätsmanagement,  
Dokumentenmanagement/Interne Au- 
dits. 

Besonders die Analyse der Lieferanten-/
Zuliefererverträge sowie die Verpflichtung 
der Lieferanten, Materialdaten zu einem 
gewissen Zeitpunkt im Lieferprozess be-
reitzustellen, stehen hierbei im Vorder-
grund.
Basierend auf den Ergebnissen ist es 
nachfolgend möglich, den erforderlichen 
Materialdaten-Dokumentationsprozess 
aufzubauen. Folgende Punkte sind darin 
enthalten:

Sicherstellung der Rechtsposition zur  
Anforderung der Materialdaten beim 
Lieferanten, 
Lieferantenmanagement und -qualifi- 
zierung innerhalb des Prozesses, 
Schaffung einer Informationsplattform  
zum Austausch der Materialdaten, 
Ermittlung des unternehmensspezifi- 
schen Sollstandes zur Material Com-
pliance (Gesetze, Verordnungen, Richt-
linien, Kundenanforderungen,..), 
Schaffung eines internen Prozesses zur  
Verifizierung der Lieferantendaten und 
zum Abgleich von Ist-Stand und Soll-
Stand (Vorgaben), 
Integration dieser Prozessbausteine in  
die Unternehmensprozesse. 

Erfahrungsgemäß ist die materialspezifi-
sche Dokumentation, vor allem von Zu-
kaufteilen, in vielen Unternehmen noch 
nicht ausreichend umgesetzt. Gerade bei 
mittelständischen Herstellern sind deren 
Lieferanten meist nicht dazu in der Lage, 
rechtsverbindliche Aussagen über die in 

den Produkten verwendeten Materialien 
bereitzustellen. Eine entsprechende An-
passung der Verträge wird von vielen Liefe-
ranten allerdings mit großem Unverständ-
nis aufgenommen und oft zuerst energisch 
zurückgewiesen. Daher bedarf es einer 
längeren Informationsphase innerhalb der 
Lieferantenentwicklung, um die Lieferan-
ten von der Notwendigkeit der Material-
datenkommunikation zu überzeugen. Ein 
Prozess, der in der Regel mindestens ein 
Jahr andauert. 
Parallel zur Prozessintegration sollte eine 
Software zur Lieferantenkommunikation 
eingesetzt werden, die die Kommunika-
tion der Materialdaten standardisiert er-
möglicht. Ein solches System muss in der 
Lieferantenansprache mitwachsen – sprich 
sensitiv sein – ansonsten geht bereits in 
der Anfangsphase die Lieferantenakzep-
tanz zur Materialdatenkommunikation 
verloren und es werden immense Kom-
munikationsmauern aufgebaut, die sich 
nur schwer wieder abbauen lassen. 

Quellen:
[1] http://www.imo.org/OurWork/Envi-
ronment/ShipRecycling/Pages/Default.
aspx
[2] „Grünes“ Schiffsrecycling,VDR-Jahres-
bericht 2012, Hamburg, August 2013

Der Autor:
Stefan Nieser, Bereichsleiter Mate-
rial Compliance, tec4U-Ingenieurge-
sellschaft mbH, Saarbrücken

Abb. 2: Regelwerke weltweit
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